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„Solarenergie an Schulen“ Tagung vom 6. bis 7. Juli 2006 

in der Evangelischen Akademie Loccum

Vortrag: „Nutzung solarer Energien in der eigenverantworteten Schule“

Sehr geehrte Damen und Herren,

meinen Vortrag möchte ich mit einem Dank beginnen.

Diese Fachtagung findet nun schon im dritten Jahr in der Evangelischen Akademie Loccum in Kooperation mit dem Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) und dem Land Niedersachsen statt. 

Auch heute wieder ist die Tagung ausgebucht und das Interesse am Tagungsthema ist größer denn je.

Man kann also mit ein wenig Stolz behaupten, dass wir mit diesem Thema bei den vielen beteiligten Schulen den richtigen Punkt getroffen haben. Der Ausbau und die Förderung erneuerbarer Energien und die Nutzbarmachung für die eigene Schule ist von sehr vielen Schulen aller Schulformen als wichtige Zukunftsaufgabe erkannt und umgesetzt worden.

Für die wie ich finde gute Konzeption der Veranstaltungen und für die Beharrlichkeit, das Thema immer weiter an den Schulen voranzutreiben, danke ich stellvertretend für die Institutionen Frau Grimm von der Evangelischen Akademie Loccum und Herrn Brübach von B.A.U.M. sehr herzlich.

Bis 2005 haben sich 24 Schulen in Niedersachsen an dem Projekt „Solarspaß an Schulen“ durch eigene Solarprojekte beteiligt. Neben diesen Schulen haben sich bis heute aber noch viele weitere Schulen auf den Weg zur Solarschule gemacht. 

Dadurch wurde die erstaunliche Summe von fast 1 Mio. Euro von den niedersächsischen Schulen in ihre Solartechnik investiert und 15.000 Schülerinnen und Schüler konnten bis jetzt einen theoretischen und praktischen Zugang zum Thema Solarenergie erhalten.

Mit dieser Tagung möchten wir nun das fundierte Wissen an den Solarschulen nutzen, um es neuen interessierten Schulen sinnvoll zugänglich zu machen. So erreichen wir „best practice“ in der Fläche und leisten somit einen großen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt und für die Bildung für nachhaltige Entwicklung.

In der kommenden Woche wird der niedersächsische Landtag über die Schulgesetz-Novelle debattieren und sie voraussichtlich beschließen.  Danach sollen zum Schuljahresbeginn am 1. August 2007 alle 3133 allgemeinbildenden Schulen einschließlich der 147 Berufsbildenden Schulen Eigenverantwortliche Schulen werden.

Ziel dieser Gesetzgebung ist es, die Qualität der Schule durch die Erweiterung der Gestaltungsspielräume und der Gestaltung klarer Verantwortlichkeiten zu verbessern und durch eine angemessene Unterstützung, sie in die Lage zu versetzen, den Unterricht und die schulische Arbeit eigenverantwortlich und nachhaltig zu gestalten.

Der staatliche Bildungsauftrag der Schule legt im NSchG fest, dass Schule erfolgreich sein soll, die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schülern entwickelt werden soll und dass Schülern Fachwissen und Kompetenzen vermittelt werden sollen.

Konkret bedeutet dies für die Eigenverantwortliche Schule, dass sie die innere Schulentwicklung stärkt, Schüler individuell fördert, Verantwortung für die individuelle Lernentwicklung und der Stärkung des eigenverantwortlichen Lernens von Schülerinnen und Schülern übernimmt, um dadurch Schulabschlüsse zu verbessern und Abbrecher- und Wiederholerquoten zu senken.

Die Schulgesetz-Novelle sieht für die Eigenverantwortlichen Schulen vor, dass sie im Rahmen von landesweiten Vorgaben und Standards selbstständig über ihre Wege und über ihre Zielvorgaben entscheiden. Die Schulen sollen dazu eigene pädagogische Leitideen entwickeln, konkrete Ziele für ihre Qualitätsentwicklung formulieren und ein eigenständig-pädagogisches Profil entfalten. 

Dabei ist der Orientierungsrahmen „Schulqualität in Niedersachsen“ ein verbindlicher Maßstab. 

Mit diesem Ansatz hat Niedersachsen als erstes Bundesland seinen Schulen eine Orientierung geboten, was gute Schule ausmacht. Er ist ein landesweiter Rahmen, der die Qualität der Schulen als Ganzes definiert – und zwar jeder Schule! Der Orientierungsrahmen ist mehr als eine Checkliste. Vielmehr systematisiert er Schulqualität inhaltlich, reflektiert die staatlichen Vorgaben und bietet vielfältige Anregungen für die innere Schulentwicklung und ihre Evaluation.

Im Qualitätsrahmen werden insgesamt sechs „Qualitätsbereiche“ vorgeschlagen. Diese Bereiche sind:

· Ergebnisse und Erfolge

· Lernen und Lehren

· Schulkultur

· Schulmanagement

· Lehrerprofessionalität und

· Ziele und Strategien der Schulentwicklung

Diese Qualitätsbereiche sind insgesamt nochmals in  25 Qualitätsmerkmale untergliedert. Nicht alle Qualitätsmerkmale sind gleich gewichtet und nicht alle können gleichzeitig in den Blick genommen werden. Je nach ihren spezifischen Bedingungen, ihrem Entwicklungsstand bzw. nach den Ergebnissen ihrer Selbstevaluation oder der Schulinspektion setzen die Schulen ihre eigenen Akzente.

Systematische und standardisierte Verfahren einer Selbstevaluation, wie sie in regionalen und internationalen Netzwerken erprobt sind, stehen den Schulen dabei zur Verfügung. Die Schulen erhalten anschließend ein professionelles Datenfeedback über ihren eigenen Stand und haben zugleich die Möglichkeit, sich national und international zu vergleichen, wenn sie das wollen.

Ein für Niedersachsen zur Verfügung stehendes Selbstevaluationsinstrument ist SEIS. SEIS bedeutet ausgeschrieben nichts weiter als „Selbstevaluation in Schulen“. Grundlage des SEIS-Instruments ist ein international tragfähiges Qualitätsverständnis von guter Schule und Evaluationsinstrumente für Lehrer, Schüler und Eltern, mit deren Hilfe sie die Qualität ihrer Schule aus mehreren Perspektiven in den Blick nehmen. Alle Einschätzungen werden dabei in einem individuellen Schulbericht zusammengefasst und dienen als Informations- und Entscheidungsgrundlage für die Steuerung des Schulentwicklungsprozesses. 

Im Rahmen des Projekts „Eigenverantwortliche Schule“ in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung führen die Projektschulen in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal ihre Selbstevaluation mit dem Instrumentarium SEIS durch. Seit Mai 2005 wird SEIS deutschlandweit angeboten und über 1.000 Schulen haben sich bisher für die Nutzung von SEIS entschieden.

Die Schulinspektion in Niedersachsen ist eine Form der externen Evaluation, also der systematischen Bewertung durch externe Fachleute. Die Schulinspektion fragt wie auch die Selbstevaluation nach Stärken, Schwächen und Verbesserungspotenzialen des Gesamtsystems Schule. 

Die Schulen erhalten dadurch erstmals eine umfassende Rückmeldung über diese Bereiche.

In einer mehr als 2jährigen Erprobungsphase sind das niederländische Verfahren und seine Instrumente im Hinblick auf die niedersächsischen Erfordernisse weiterentwickelt worden. Dabei wurden das Qualitätsprofil der Schulinspektion mit seinen 16 Qualitätskriterien und rund 100 Teilkriterien sowie die Inspektionsinstrumente mit dem Orientierungsrahmen „Schulqualität in Niedersachsen“ abgeglichen. 

Im Zuge der erweiterten Eigenverantwortung der Schulen werden Schulinspektionen den Schulen helfen, die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität sowie die Ergebnisse der schulinternen Evaluation zu überprüfen.

Bei den bereits inspizierten Schulen wich die anfängliche Skepsis nicht selten der Freude über die Befunde - zumal sehr schnell deutlich wurde, dass es nicht, wie gelegentlich befürchtet, um Kontrolle und Bewertung der einzelnen Lehrerinnen und Lehrer ging.  

Eigenverantwortliche Schulen sollen im größeren Umfang als bisher Gestaltungsfreiheit genießen und ihre Unterrichts- und Schulprozesse selbstständig steuern. Sie sollen dafür die Verantwortung übernehmen und sich regelmäßig einer Ergebnisüberprüfung stellen. Dazu benötigen sie ein professionelles schulinternes Management und eine Kultur systematischer Rückmeldung in Form von Evaluation und Schulinspektion.

Die staatliche Gesamtverantwortung für das Bildungswesen, wie sie u.a. mit der Setzung einheitlicher Bildungsstandards, mit der Vorgabe von Vergleichsarbeiten und Abschlussprüfungen dokumentiert ist, bleibt davon unberührt. Das Land trägt Sorge für eine qualifizierte Unterstützung der Schulen und stellt die finanziellen und personellen Ressourcen sicher.

Warum tun wir dies alles in Niedersachsen?

Die Ergebnisse der großen nationalen und internationalen Schuluntersuchungen haben gezeigt, dass die Schulen in Deutschland die Qualität ihrer Arbeit und ihrer Ergebnisse im Interesse der Zukunft ihrer Schülerinnen und Schüler verbessern müssen. Erfahrungen aus anderen Ländern haben gezeigt, dass die Qualität der Arbeit in Schulen und deren Ergebnisse nachhaltig verbessert werden können, wenn Schulen einerseits einen größeren Gestaltungsraum, mehr eigene Verantwortung sowie unmittelbare Zuständigkeiten für ihr Personal erhalten und wenn ihre Ergebnisse andererseits regelmäßig überprüft werden. 

Niedersachsen geht darum den Weg von einer überregulierten Schule zur Eigenverantwortlichen Schule. Die Eigenverantwortliche Schule bleibt trotzdem staatlich verantwortet und beaufsichtigt. Sie kann aber wie bereits oben erwähnt im Rahmen der Vorgaben von Schulgesetz, Grundsatzerlassen und Bildungsstandards ihre eigenen schulischen und unterrichtlichen Profile entwickeln, Personal auswählen und führen, eigene Wege zur Erreichung der Unterrichtsziele und Abschlüsse gehen und auf der Basis regelmäßiger Qualitätskontrollen eigenverantwortlich Wege zur Verbesserung ihrer Arbeit suchen. Die Eigenverantwortlichkeit soll ab 1.8.2007 durch das neue Schulgesetz zum Status aller Schulen in Niedersachsen werden. 

Solarschulen als Eigenverantwortliche Schulen:

Durch die gesetzlich erweiterte Eigenverantwortung an Schulen und die damit neu gewonnenen Freiheiten profitieren natürlich auch die Solarschulen.

So können sie stärker als bisher ihr solares Engagement als einen Faktor für die Schulqualität einbringen. Die Thematik kann Eingang in das Schulprogramm finden und darüber hinaus stärker in den fächerverbindenden Unterricht eingebunden werden. 

Durch die Änderung des Schulgesetzes sind wirtschaftliche Aktivitäten der Schule und Sponsoring im Rahmen des Bildungsauftrages an der Schule möglich geworden. Die teilweise umständlichen Wege der Finanzierung über Fördervereine könnte durch andere Modelle ersetzt werden. Gerade regionale Sponsoren könnten ohne Umschweife und in einem größeren Maße für die Solarenergie an den Schulen gewonnen werden.

Der durch die Einspeisung des überschüssigen Stroms ins Netz erwirtschaftete Gewinn könnte in ein sog. Innovationsbudget fließen und für die Qualitätsverbesserung an der Schule eingesetzt werden.

Dies sind sicherlich nur einige Beispiele dafür, wie gewinnbringend die Eigenverantwortliche Schule sich auf die Solarschulen auswirken kann. 

Die Zukunftsenergie Solarstrom wird somit zum Impulsgeber für innovative Bildungspolitik in Niedersachsen.

Die Eigenverantwortliche Schule in Niedersachsen würde in dieser Weise durch die bewundernswerten Aktivitäten in den vielen Schulen im Rahmen der Solarenergie einen entscheidenden Beitrag zur Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ leisten. 

Dafür bedanke ich mich namens des Kultusministeriums bei den zahlreichen Akteuren, Multiplikatoren, Motivatoren und Nachahmern für ihr außergewöhnliches Engagement für eine gute Schule in Niedersachsen,

bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit

und wünsche uns allen eine gewinnbringende Tagung in der Akademie Loccum.

Andreas Markurth

Niedersächsisches Kultusministerium     

